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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri,

Band l. n. XXXVII. Bern/ 30. Januar I800. (w. Pluviôse VIII.)

G e s e z g e b u n g.
Gro sser Rath, i8. Januar.

(Fortsetzung.)
Der Vslliiehungs, - Ausschuß übersendet fol-

gende Bothschc-fk.
Der Vollziehung»-Ausschuß an die gesezgebendeu

Rache.
Bürger Gesezgeber!

Die innere und äußere Lage der Republik, er/
laübt dem Vollzichungs-Ausschuß, gleich Anfangs
seiner Verrichtungen, Euere Aufmerksamkeit, mit
einer Maßregel zu beschäftigen, von welcher derselbe
für die Tilgung des Parcheygeistes in unserm Vater-
lande, für die Vereinigung der Uugieichgesinnkcu,
zum einzigen Zwek oes allgemeinen Wohls, und hie-
mit für die Befestigung der (Grundsätze unserer Ver-
fassung, die wohlthätigsten Wirkungen erwartet.

Es liegt euch noch in frischer Erinnerung, wie
von der Mitte des vorlezeen Jahrs her, und im
Laufe des ,o eben vcrßossule^, die öffentliche Ruhe
m verschiedenen Theilen der Republik durch instir-
rektwnelle Bewegungen und selbst durch bewaffneten
Aufstand gestört w n de Ihr habt die Gefahren,
womit d.eie wiederholte Erschütterung unser Vater-
land bedrohte, durch die Stenge der Strafgesetze
und eine abgekürzte Beurtheilung vermittelst eigner
GeetchiShvfe abzuweudm gesucht. Ein Theil der
Schuldbarei! trugt wirklich die Strafe ihrer Verge
yen, cm anderer TheU erwartet noch dieselbe vondem Ausspruche jhree cvnsiitutionellen Richter.

(Die Fortsetzung folgt.)

Rechtfertigimgssch» ist des,Bärgers Laharpe, an
vie aweMbenben Räthe der einen und un-
theilbarcn helvetischen Republik.

(Beschluß.)
^sch .omme nun auf die vorgebliche Verschwö-

rung.^,r^ auf einer Erklärung des Gene-
mijefrkt-,rs Mousson ugh meinem Briefwechsel mir

ihm, 2) Auf einem Antrag, den ich dem Direkto-
rium vor wiegt habe, und welchem zwei meiner Ko!-
legen beistimmten.

Br. Gesezgeber! Sie können die seit einigen
Moaattn, und sogar von dem Zeitpunkt an, wo wiv
uns bei dem Geschäft wegen dem gezwungenen
Darleihen an die Spitze stellten, und durch unsere
Standhastigkeit Ihr Lob verdienten, gegen m-ch gerich-
rettn Ausfalle nicht vergessen haben. Es war nicht
genug, uns mit Schmähungen zu überhäufen; maw
bedrohte uns bei jedem Anlaß. Den 25. Wintermo-
nat zeigte man in offnem Senat an, daß der
Tag, an dem wir unsere Rechnungen ein-
geben würden, der lezte unsers Daseyns
seyn werde.

Die nahe Auflösung des Direktoriums wurde
von Lavatern und andern so laut verkündigt, daß
diese Drohungen und dieses Anzeigen, vereint mit
den während der Berathcwg über die JnterimSregie-
rung von Zürich gegen das Direktorium gerichteten
Ausfällen, die Mitglieder beunruhigen mußten.

In diesem Zeitpunkt war es, daß ich meinen
Antrag abfaßte, dessen Eingang meine Denkunqsart
zur Genüge darstellt, ohne daß ich nöthig habe', in
weitere Umständlichkeiten einzutreten.

Ich bemerke über diesen Gegenstand 1) daß es
jedem Mitgl-ed der Rache und des Direklouums
frei steht, Anträge zu mw er wie es gut findet.

Ich bemerke 2) dag, was immer der Inhalt ei?
ms Antrags jcyn mag, der Autrager nicht' dafür
verantworchch gemacht imrdeu kaun, als in soweit
derselbe auf eine gesczwidrige Weise, odermit unrichtigen Akten begleitet, oder in
der Form eines wirklichen Beschlusses
vorgetragen wird.

Ich bemerke ferner, daß, da mein Autrag mit
allen Benagen von den Präsident verlesen wurde,
welchen; ich denselben vor der Sitzung zustellte, er
nur mtt Daci-kenntniß baß Wort verweigern konnte,
als ich es verlangte, wenn er. etwas Terfassungswi-
driges m nienltn» Verf-.ch.ren gefunden hätte.

Ich bemerke viertens, daß mein Antrag in ge-
wohn lich.er Sitzung ye.riesen wurde, und daß
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